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▼ Beratungsfolge ▼ Sitzungstermin 

1.  Rat  23.09.2015 
    

 
 
Tagesordnungspunkt/Betreff 
 

Gesamtabschluss 2011 
 
Beschlussvorschlag 
 

Der Rat nimmt den nach § 116 GO NRW durch den Kämmerer aufgestellten und durch den Bür-
germeister bestätigten Entwurf des Gesamtabschlusses der Stadt Lohmar zum 31.12.2011 zur 
Kenntnis.  

Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Stadt Lohmar von der Möglichkeit der Anwendung des 
durch den Landtag Nordrhein-Westfalen am 24.06.2015 beschlossenen „Gesetzes zur Be-
schleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung kommunal-
rechtlicher Vorschriften“ Gebrauch macht und der Anzeige des Gesamtabschlusses des Haus-
haltsjahres 2015 die Gesamtabschlüsse der Haushaltsjahre 2011 bis 2014 in der vom Bürger-
meister bestätigten Entwurfsfassung beifügen wird. 
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Begründung 

 
1. Sachverhalt 

 

Gemäß § 116 GO NRW haben die Gemeinden in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 
31. Dezember - erstmalig zum Stichtag 31.12.2010 – einen Gesamtabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Er besteht aus der Gesamtergebnis-
rechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang und ist um einen Gesamtlagebericht und 
den Beteiligungsbericht zu ergänzen.  Dem Gesamtanhang ist gem. § 51 Abs. 3 GemHVO eine 
Gesamtkapitalflussrechnung unter Beachtung des DRS 2 (Deutscher Rechnungslegungsstandard 
Nr. 2) hinzuzufügen.  

Mit dem Gesamtabschluss soll ein vollständiger Einblick in die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Gesamtfinanzlage der Gemeinde ermöglicht werden. Der Entwurf des Gesamtabschlusses 
wird vom Stadtkämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der Bür-
germeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf üblicherweise innerhalb von 3 Monaten nach Ab-
lauf des Haushaltsjahres dem Rat der Lohmar zur Feststellung zu (§ 116 Abs. 5 i. V. m. § 95 Abs. 
3 GO NRW). 

Gemäß § 116 Abs. 6 Satz 1 GO NRW ist der Gesamtabschluss vom Rechnungsprüfungsaus-
schuss dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. 

Wie in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss vom 13.08.2015 erläutert, 
wird von der Möglichkeit der Anwendung des durch den Landtag Nordrhein-Westfalen am 
24.06.2015 beschlossenen „Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamt-
abschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ Gebrauch gemacht. Der Anzei-
ge des Gesamtabschlusses des Haushaltsjahres 2015 werden die Gesamtabschlüsse der Haus-
haltsjahre 2011 bis 2014 in der vom Bürgermeister bestätigten Entwurfsfassung beigefügt. 

Das bedeutet, dass sämtliche Verfahrensschritte bei den Gesamtabschlüssen der Jahre 2011 bis 
2014 zwischen der Bestätigung des Entwurfs durch den Bürgermeister und der Anzeige bei der 
Kommunalaufsicht entfallen. Es findet weder eine Prüfung noch eine Feststellung dieser Jahresab-
schlüsse oder eine Entlastung des Bürgermeisters statt. 

Der Entwurf des Gesamtabschlusses 2011 kann im Ratsinformationssystem heruntergeladen wer-
den. 

Zusammengefasst sieht die Gesamtbilanz 2011 des Konzerns Lohmar wie folgt aus: 
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Die Gesamtergebnisrechnung 2011 zeigt folgendes Bild: 

 

 
2. Ziel: Was soll für welche Zielgruppe erreicht werden? 

 
Information des Stadtrates über die Entwicklung des Gesamtkonzerns Stadt Lohmar für das Jahr 
2011. 

 
3. Leistungen/Prozesse: Was soll wie getan werden? 

 
Zur Kenntnisnahme des Gesamtabschusses 2011. 

 
4. Ressourcen: Welcher Aufwand ist für die Umsetzung der Maßnahme erforderlich? 

 
 
5. Auswirkungen auf übergeordnete Ziele(Haushaltskonsolidierung, NKF, Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Unternehmeri-
sche Engagement, Natur und Sport). Falls ja: Welche? 

 
 
6. Wirtschaftliche Auswirkungen: 
 

Mittel für die Maßnahme lt. Haushaltsplan vorhanden:  ja 

                                                          nein.  

Falls nein:    - Mittel können aus der betroffenen Produktgruppe zur Verfügung gestellt werden       nein  

                        ja, Erläuterung: _______________________________________________________________________ 

 

                    - Die Maßnahme kann nur durch Inanspruchnahme von Mitteln aus nachstehenden Produktgruppen 

                      durchgeführt werden (ggf. üpl. gemäß § 83 GO): 

               _________________________________________________________ 
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Krybus 
Bürgermeister 
 
 

 
 
 
 
 
______________________ 
 
 
 
 
 


	FAuswirkung
	Typ
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	test
	Anlage

